
Copyright.
„Stets mit einem Bein im Knast“? 

Was geht und was man besser 
lassen sollte.
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1. Persönlichkeits- und Urheberrechte

Allgemeine Persönlichkeitsrechte

Ü GG Art 1, Abs. 1:  >>> Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Ü GG Art 2, Abs. 1: >>> Jeder hat das Recht auf die 
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.
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Schutzintensitäten der 
Persönlichkeitssphären

• Öffentlichkeitssphäre > gering
• Sozialsphäre > mittel
• Privatsphäre > deutlich höher
• Intimsphäre > am höchsten
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Elemente des APR 
(Allgemeine Persönlichkeitsrecht)

• der Schutz der persönlichen Ehre
• der Schutz der privaten Lebensgestaltung
• das Recht am eigenen Bild
• das Recht am eigenen Namen
• das Recht am gesprochenen Wort
• das Recht am geschriebenen Wort
• das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
• der Schutz vor Entstellung und Unterschiebung von

Äußerungen
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APR + Urheberrecht =
eine direkte Verbindung

„Das Urheberrecht bezeichnet zunächst das 
subjektive und absolute Recht auf den Schutz 
geistigen Eigentums in ideeller und materieller 
Hinsicht. Als objektives Recht umfasst es die 
Summe der Rechtsnormen eines Rechtssystems, 
die das Verhältnis des Urhebers und seiner 
Rechtsnachfolger zu seinem Werk regeln; es 
bestimmt Inhalt, Umfang, Übertragbarkeit und 
Folgen der Verletzung des subjektiven Rechtes.“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht (Abruf: 17.7.2015)
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Verletzung von Persönlichkeits-
/Urheberrechten

>>> strafbewehrte Unterlassungserklärung

Bei nachweisbar unwahren Tatsachenbehauptungen
• das Recht auf Widerruf
• das Recht auf Berichtigung
• das Recht auf Gegendarstellung 

Meinungsäußerungen, Bewertungen, Werturteile 
fallen nicht darunter.

ABER: Grenzfall „Schmähkritik“ = Diffamierung des 
Rufes und Beschädigung des Ansehens einer Person
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2. Der Schutz der persönlichen Ehre

Grundsätzlich ist zwischen ehrverletzenden 
Tatsachenbehauptungen und ebensolchen Meinungsäußerungen 
zu unterscheiden. Beispiel: „(Alle) Soldaten sind Mörder! 
(Tucholsky)

Ehrverletzende Tatsachenbehauptungen
Beispiel : philatelie-Redaktion schreibt Artikel unter 
Voraussetzung der Anzeigenschaltung >>> Nachweislich falsch!

Ehrverletzende Meinungsäußerungen
Beispiel : Der Präsident einer Stiftung empfiehlt Geldanlage bei 
seinem Bankhaus und habe damit selbst nicht statthafte Vorteile 
angenommen. >>> gerichtlich untersagt!
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

• Das Recht auf Nichtöffentlichkeit des 
gesprochenen Wortes
Grundsätzlich ist das heimliche Mitschneiden des 
nicht öffentlich gesprochenen Wortes nach § 201 
StGB strafbar. Verbandstreffen sind in der Regel 
öffentlich, dafür gilt es nicht. 
• Das Recht am privat geschriebenen Wort
Die Rechte der Privatsphäre sehen auch das Recht 
am geschriebenen Wort vor. Hierunter fallen 
insbesondere Tagebücher oder Briefe. Diese sind in 
der Regel für sich oder an einen konkreten 
Briefpartner, auf jeden Fall nicht für die 
Öffentlichkeit geschrieben worden.
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild
Wie steht es mit Briefen oder Postkarten längst 
verstorbener Philatelisten oder Personen des 
öffentlichen Lebens?

Postkarten = öffentlich, kein Briefgeheimnis
Ebenso unverschlüsselte E-Mail (anders die 
verschlüsselte! Diese wie Brief = Briefgeheimnis!)

Landgericht Köln 2006: „Wird eine geschäftliche E-Mail, die nur 
für einen bestimmten Empfängerkreis bestimmt ist, ungefragt 
veröffentlicht, stellt dies einen Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des E-Mail-Versenders dar. Dies gilt umso 
mehr, wenn die veröffentlichende Person die besagte E-Mail auf 
unlautere Weise erlangt hat.“



September 2015 ©  Wolfgang Maassen: Copyright 11

3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Leser- oder Beschwerdebrief? 

Besteht hier Veröffentlichungspflicht oder -erlaubnis 
oder fallen solche Zuschriften unter das Recht am 
geschriebenen Wort des Verfassers?

Das hängt davon ab, vom Inhalt, aber primär, ob eine 
Leserzuschrift richtig explizit gekennzeichnet ist. 

Nur ein Brief, der als Leserbrief sprachlich eindeutig 
gekennzeichnet ist, darf überhaupt veröffentlicht 
werden!
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild
• Das Recht am eigenen Bild
Das Kunsturhebergesetz (kurz: KunstUrHG) bestimmt 
in seinem § 22: 

„Bildnisse dürfen nur mit 
Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau 
gestellt werden. … Nach dem Tode 
des Abgebildeten bedarf es bis zum 
Ablaufe von zehn Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des 
Abgebildeten.“

Links: Louis Senf 1874 (gest. 1941), Fotograf: 
Alfred Moschkau (gest. 1912)
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild
Diese in § 22 KunstUrhG genannten Restriktionen 
gelten allerdings nicht für (siehe § 23):

• Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;

• Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk 
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit 
erscheinen;

• Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen 
teilgenommen haben.
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Fotos von Messen 
und großen Aus-
stellungen mit 
Menschenansamm
-lungen fallen 
ebenfalls nicht 
unter die 
vorherigen 
Vorbehalte 
Einzelner, selbst 
wenn diese mit 
der Lupe zu 
erkennen sind.
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Was wohl Frau 
Zerbel sagt? 

Rechts: Er wollte explizit 
nicht abgelichtet werden!
Anonymität erwünscht!

Bildurheber: Wilhelm van Loo
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Werbung mit 
der 
Konkurrenz:

BPP contra 
VP

Foto in 
Sindelfingen.
Bildurheber: 
VP, der 
Presse 
zugeschickt.
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Auf 
Veröffentlichung 
verzichtet!

Essener 
Briefmarken-
messe 2015 – Foto 
vom BPP-Stand 

(Foto: 
W. Maassen)
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Das Recht am eigenen Bild und unerlaubte 
Kommerzialisierung

Keine Tassen oder T-Shirts mit Bildern vermarkten. 
Gilt auch für Sonderumschläge! 

§ 33 des KunstUrhG ist eine Strafvorschrift, deren 
erster Absatz besagt: „Mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet oder 
öffentlich zur Schau stellt.
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild
• Das Recht am Bild der eigenen Sache

In Deutschland gibt es Panorama-Freiheit!

Dennoch kann passieren:

„Hiermit verpflichtet sich (N.N.),  es ab sofort zu unterlassen, 
jegliches Bildmaterial der (… Name des Museums; Anm. d. Aut.)  
bzw. die Abbildung sämtlicher Gebäude- und Gebäudeteile, 
Innenräume und Objekte der Museumsstiftung  … zu 
veröffentlichen, zu verbreiten, zu vervielfältigen und 
Abbildungen zu verarbeiten und im Internet zugänglich zu 
machen, ohne hierfür die entsprechende, schriftliche 
Genehmigung … zu haben.“



September 2015 ©  Wolfgang Maassen: Copyright 20

3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

Grundsätzlich gilt 
auch künftig: 

Das Eigentum eines 
urheberrechtlich 
geschützten 
Gegenstandes 
(Gemälde, Skulptur, 
Bauwerk usw.) 
beinhaltet keinen
Anspruch auf 
Urheberrechte an 
diesem Gegenstand.

Aber einem Besitzer steht das Recht zu, den 
Zugang oder die Fotografier-Erlaubnis zu 
beschränken!
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

• Das Recht am eigenen Namen

Beispiel „BDPh-News“ (bis 2012): 

Früher missverständlich mit wm/wp gekennzeichnet!

Beispiel „Wer ist wer in der Philatelie?“

Im besten Fall ist die Rede vom „BDPh-Archiv“ oder „Wer ist 
wer?-Archiv“. Dabei hat jeder Verfasser eines Werkes ein 
Anrecht auf Nennung seines Namens, zumal dann, wenn der 
Verband – wie in diesem Fall – eigentlich nur die Plattform 
stellt. 
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3. Das Recht am eigenen Wort und Bild

• Schutz vor Entstellung und Unterschieben von Äußerungen

Eine beispielhafte Aussage eines Verbandsvorsitzenden wie „und 
… meinte in … in einem abendfüllenden Gespräch unter vier 
Augen, ich sei sein hartnäckigster Gegner“ kann bereits den 
Tatbestand der üblen Nachrede, aber noch mehr einer 
unterschobenen Aussage erfüllen, wenn dieser angeblich 
„hartnäckigste Gegner“ eben dies bestreitet, jemals gesagt zu 
haben.

Quelle: 
LV Bayerischer Philatelisten-Vereine e.V.: LV Aktuell, Nr. 2/2015, S. 8 
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4. Das allgemeine Urheberrecht
Das Urheberrecht ist die gesetzliche Regelung zum Schutz des 
Individuums bei seiner geistigen und künstlerisch-
schöpferischen Tätigkeit. Damit schützt es in besonderer 
Weise das Schaffen der Person, also dessen Werke (siehe § 2 
UrhR), und zwar insbesondere: 

• Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und
Computerprogramme;

• Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie
Lichtbildwerke geschaffen werden;

• Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie
Filmwerke geschaffen werden;

• Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie
Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und
plastische Darstellungen.
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4.1 Zur Nutzung von Texten
Für Texte und Literatur aller Art gilt, dass eine 
persönlich geistige Schöpfung vorliegen muss, also 
die Verbindung von Inhalt und Form etwas Neues und 
Eigentümliches darstellen muss. 

• Plagiat >>> nicht gekennzeichnete Übernahme 
fremden geistigen Eigentums = strafbar

• Entlehnungen von Ideen und Gedanken Dritter >>> 
nicht gekennzeichnete Übernahme fremden geistigen 
Eigentums = strafbar

(Häufig bei Exponaten, digitalen Pressediensten, kleineren Vereins- und 
Verbandszeitschriften!)  
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4.1 Zur Nutzung von Texten

Nutzung fremder Texte für eigene Publikationen

• Kleinzitate mit entsprechender Kennzeichnung sind
generell erlaubt.

• Großzitate ebenfalls, aber nur in sog.
wissenschaftlichen Werken. 

• Reprints von Originalwerken sind generell 70 Jahre
nach Tod des Urhebers erlaubt, sofern keine
Erbengemeinschaft noch Rechte wahrnimmt.
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4.1 Zur Nutzung fremder Texte

Fallbeispiel 1

Einen Spruch von Karl 
Valentin als Werbespruch für 
eigene kommerzielle 
Aktivitäten einsetzen?

>>> Abmahnung von dessen 
Erbin Anneliese Kühn und 
der beauftragten rasscass 
Medien GmbH!
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4.1 Zur Nutzung fremder Texte

Fallbeispiel 2 Gerhard Hauptmann-
Sondermarke –
Neuheitenankündigung

BMF-Pressetext >>> 
Abmahnung des rasscass 
Medien-Content-Verlages 
wegen Übernahme aus dem 
Biografien-Lexikon WHO‘S 
WHO an philaseiten.de

2013 
(Rechnung über 1 050 Euro!)
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4.1 Zur Nutzung fremder Texte

… für die eigene Internetseite

… das indirekte Plagiat

… Katharsische Formel der Verlage/Redaktionen:

„Der Autor versichert, dass er allein über das 
Urheberrecht an o.g. Titel verfügt und bisher noch 
nicht anderweitig verfügt hat. Er versichert 
weiterhin, dass Text und Bilder des Buches mit 
keinerlei Rechtsvorbehalten von dritter Seite 
belastet sind.“
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4.2 Zur Nutzung fremder 
Katalognummern

MICHEL ./. PHILOTAX

• Eindeutig erlaubt: Referenznummern

• Eindeutig verboten: Nachdruck von MICHEL-
Katalogen

• Fraglich – da nicht Hauptgegenstand des
Urteils: Nutzung der MiNr. als „eigene“
Katalognummer 
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4.3 Zur Nutzung von Abbildungen
Geschützt für 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers 
sind Lichtbildwerke, die einer persönlich geistigen 
kreativen Schöpfung entsprechen.
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4.3 Zur Nutzung von Abbildungen
Geschützt für 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers 
sind Lichtbilder, denen es an „Werkqualität“ 
mangelt.
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4.3 Zur Nutzung von Abbildungen
Nicht urheberrechtlich geschützt sind alle 
Abbildungen, die nicht in die beiden vorgenannten 
Gruppen fallen, also statt drei- nur zweidimensional 
sind:

• gemeinfreie Abbildungen
• Scans
• Kopien
• Repros
• Abbildungen aus Auktionskatalogen

Dennoch: Quellenverweis ist immer sinnvoll!
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4.3 Zur Nutzung von Abbildungen

Abbildungen aus Datenbanken genießen 
Investitionsschutz von 15 Jahren (verlängert sich 
jeweils mit neuen wesentlichen Investitionen). 

• Stempeldatenbanken von StampsX.com
• Exponat-Datenbanken von bdph.de
• MOK

Ausnahme: Bildzitat (bei korrekter Quellenangabe 
und unveränderter Wiedergabe!)
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4.3 Zur Nutzung von Abbildungen

Nutzung von eigenen Auftragsbildern

• Beispiel NAPOSTA 2005

• Beispiel: Bildarchive bei ArGen oder Zeitschriften

Grundsätzlich:  Alle Rechte verbleiben beim Urheber. 
Nach Ausscheiden aus dem Amt kann eine ArGe nur 
dann Verwertungsrechte ableiten, wenn dies 
schriftlich vereinbart ist.
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4.4 Zur Nutzung von Abbildungen

Fallbeispiele
• Unerlaubte Verwendung einer

Lageskizze

• Übernahme einer
philatelistischen Abbildung von
einer Internetseite und Nutzung
in einem Fachartikel

• Nutzung von Bildern in einem
missverständlichen oder falschen
Kontext



September 2015 ©  Wolfgang Maassen: Copyright 36

4.4 Zur Nutzung von Abbildungen

Fallbeispiel: Loriot-Erben gegen Wikipedia
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4.5 Abbildungen von Briefmarken
• Für den Zweck der Ankündigung und von Nachberichten in 
der philatelistischen Fachpresse, die die Abbildungen 
deutscher Briefmarken nutzen, sind diese – auch ohne Anfrage 
an den jeweiligen Künstler – genehmigungs- und honorarfrei zu 
verwenden. 

• Postwertzeichen, die bis 1995 herausgegeben wurden, sind 
generell gemeinfrei, also ohne vorhergehende Erlaubnis auch 
abzubilden. Für diese bestehen – unabhängig von der Art deren 
Verwendung und Verwertung – keinerlei Rechtsvorbehalte.

• Für die Abbildungen von Neuerscheinungen in systematisch 
und kontinuierlich damit auch erscheinenden Alben und 
Katalogen gibt es ebenfalls keine Rechtsbeschränkungen, da 
dies im Sinne des erstgenannten Punktes ebenfalls unter das 
freie Ankündigungsrecht fällt. 
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4.5 Abbildungen von Briefmarken

• Kommerzielle Nutzungen von Briefmarken nach 
1995 sind nur mit Erlaubnis / Lizenz statthaft.
Beispiele: T-Shirts, Tassen, Sonderumschläge, 
Reiseführer u. ä.

• Publikationen, die primär der Forschung und Lehre 
dienen, also wissenschaftliche Literatur sind 
(darunter fallen auch philatelistische Sachbücher), 
können Briefmarken auch weiterhin abbilden. Ein 
gegenteiliges Urteil ist bisher nicht bekannt.


